
Bewegungsspielgruppe 

Heubürzli 

 
 

Die Spielgruppe bei der die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können. 

Kinder ab ca. 3 Jahren bis zum Kindergarteneintritt treffen sich bei mir während zwei 

Stunden mit einer Gruppe Gleichaltriger.  

Bei mir wird geturnt, getanzt, gesungen und ausgetobt. 

 

Die Spielgruppe bietet Gelegenheit um 

- Erste Ablösungsschritte zu machen 

- Freundschaften zu schliessen 

- Frei und unbeschwert mit gleichaltrigen „Gspänli“ zu spielen  

- Zu hüpfen, zu rennen, zu tanzen, zu singen, zum Austoben 

- Konflikte auszutragen und Frieden zu schliessen  

- Und vieles mehr 

 

Wer bin ich… 

Ich heisse Melanie Enggist, bin 38 Jahre alt, Mutter von 4 
Kindern und Spielgruppenleiterin beim Müsliklub in 
Oensingen.  

Als ausgebildete Spielgruppenleiterin biete ich den Kindern 
eine anregende Umgebung und altersgerechtes Material für 
alle Sinne, die es für seine Entwicklung benötigt. 

 

Anmeldung und weitere Infos finden Sie auf www.spielgruppe-heubuerzli.ch 

 



Spielgruppe Heubürzli, Melanie Enggist, Rütiweg 11, 4702 Oensingen 

 

Anmeldung 
 

 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Spielgruppe Heubürzli an: 

 
Name und Vorname des Kindes:     

Geburtsdatum:    Nationalität:   

Wohnadresse:     

Erstsprache:  Deutschkenntnisse:  gut - wenig - keine 

Name und Alter von Geschwister: 

Allfällige Krankheiten und Allergien:  

 
Name und Vorname der Mutter:    

Wohnadresse:    

Telefonnummer:   

E-Mail:   

 
Name und Vorname des Vaters:    

Wohnadresse:    

Telefonnummer:   

E-Mail:   

Bemerkungen:   

 

Die Spielgruppe findet jeweils am Dienstag von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr an der 

Lehngasse 51, 4702 Oensingen, im Dojo des Judo-Kwais Oensingen statt. 
 

 

o Fotos unseres Kindes / unserer Kinder dürfen auf der Spielgruppenwebsite 

 veröffentlich werden. 

o Als erziehungsberechtigter Elternteil akzeptiere ich mit meiner Unterschrift 

 die Vertragsbedingungen (Seite 2) 

 
 

 
Ort, Datum:  Unterschrift:   

 



Vertragsbedingungen 

 

Anmeldung / Aufnahme 

Eine Anmeldung erfolgt schriftlich (E-Mail/Post) und gilt in der Regel für ein Jahr. Das 

Spielgruppenjahr beginnt eine Woche nach dem offiziellen Schulstart. Ansonsten orientiert sich die 

Spielgruppe am Ferienplan der Schule Oensingen. 

Es ist für das Kind wichtig, dass es regelmässig in die Spielgruppe kommt. Soweit es freie Plätze 

gibt und es die Gruppenzusammensetzung zulässt, ist auch ein Eintritt während des Jahres 

möglich. 

Die Eltern sind verpflichtet, die angegebenen Bring- und Abholzeiten einzuhalten. 

Die Spielgruppe wird durchgeführt, wenn mindestens 6 Kinder angemeldet sind. 

Versicherung 

Die Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der 

Spielgruppe sowie auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. 

Die Spielgruppenleiterin ist berufshaftpflichtversichert. 

Zahlungskonditionen 

Der Monatsbeitrag beträgt CHF 100.-  

Die Rechnungsstellung erfolgt pro Quartal (August – Oktober, November – Januar, Februar – 

April, Mai – Juli). 

Die Beiträge sind im Voraus zu bezahlen. Die Zahlungen sind unabhängig von der Anwesenheit 

des Kindes zu leisten, das heisst, Sie bezahlen den für das Kind freigehaltene Platz. 

Mit der ersten Rechnung wird eine einmalige Eintrittsgebühr von CHF 35.- erhoben (für 

Administration und Spielmaterial).   

Fällt die Spielgruppe Krankheitshalber aus, haben die Eltern kein Anrecht auf Ersatz oder 

Ersatzzahlung 

Kündigung / Austritt 

Die Anmeldung des Kindes gilt für das ganze Spielgruppenjahr. Wird ein bereits angemeldetes 

Kind vor Beginn des neuen Spielgruppenjahres abgemeldet, erheben wir eine 

Umtriebsentschädigung in der Höhe der Eintrittsgebühr. Stichtag hierfür ist der 15. Juli. 

Der Vertrag läuft automatisch am Ende des Schuljahres aus. Eine Kündigung während des Jahres 

ist schriftlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals 

möglich. Stichtage für die Kündigung während des Jahres sind damit. 31.03., 30.06., 30.09., 

31.12. 

Bei vorzeitigem Austritt erfolgt keine Rückzahlung. 

 

Bei nicht Einhalten der vereinbarten Spielgruppenregeln und bei fehlender Zahlungserfüllung kann 

ein Kind aus der Spielgruppe verwiesen werden. 


